
II-91li der Beilagen zu den Steriographischen Protokollen 

des Nationalrates XVlIl. Gesetzgebungsperiode 

Antro.& lldaNo . ..... :f..1/?..I A 
n~: 06. MAI 1993 

• •••••••••• 11 .................. . 

der i\bgcordnctcn Eleonore Hostasch, Dr. Feurstein 

hf'frpffpnrl ~1n Bundesgesetz rrut dem das ArbeltsmarktfOrderung:sge:setz uw.l 

das Arbcit.sloscnvcrsicherungsgesetz 1977 gefuldert werden. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz. mit dem das Arbeitemarktförderungsgesetz Wld das Arbeits
losenversicherungsgesetz 1977 geartdert wenleu. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Da:s Arbeitsmarktfördcrungsgcsetz. BGBl.Nr. 31/1969. zuletzt geändert 
durch das Rlmr1f"~gf"~f7. BGBl.Nr. 18/1993. Wlrd wte folgt geändert: 

Nach § S I wird folgender § 51a mit Überschnft eingefOgt: 

"SonderbesttmmungfOr das Jahr 1993 

§ 51a. (1) Beihilfen nach diesem Bundesgesetz können für das Jahr 1993 auch in Ver

folgung übergeordneter beschäftigungspolitischer Ziele gewährt werden. Welche För

derungsinstrumente nach diesem Bundesgesetz diesfalls zum Einsatz kommen, ist in dem 

in der Anlage enthaltenen beschäftigungspolitischen Sonderprogramm festgelegt. Die ein

zelnen Beihilfen sind nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes abzuwickeln. Bei

hilfen, die im Rahmen dieses Sonderprogramms für im Jahre 1993 begonnene Maßnahmen 

gewährt werden, können noch i~ Jahre )994 zur Auszahlung gelangen. 

(2) !Jas gemä,tS Abs. 1 zu erlassende Sondf"rpmgrnmm 1st. rrut ei
nem maximalen Ausgabenrahmen in Höhe von einer Mtl11ardc Schilling die 
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Ausgaben in den Jahren 1993 und 1994 zusammengenommen begrenzt. 
Davunlsl ein Ausgabenrahmen in HOhe von zusammen hundert Millionen 
Schilling für gemäß § 27 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit § 2B und gemüß § 

35 Alls. 1 ltl. a Oller b in Verb1ndung mlt § 36 dieses Bundesgesetzes an 

kleinere und mittlere Unternehmen zu gewährende Beihilfen vorzusehen. 
ÜLer die Gewahruu~ sulcher Belh1lfen 1st 1m Einvernehmen nut dem Bun
desminister für Wirtschaftliche Angelegenheiten zu entscheiden. 

(3) Abweichend von § 51 Abs. 1 und 41st der Aufwand für Bei-:

llilfell ui:il:h ALs. 1 endgültig aus Bundesmtttein zu bestretten .. · 

Artikel 11 

Das ArbeltsJosellverslchelungsgeseu. 1977, BGBl.NL 609. ~ulet:Ll geändt::1"l 
durch das Bundesgeseu BGBl.Nr. 18/1993. wird wie folgt geändert: 

Dem § 60 Abs. 1 werden folgende Sätze angefiigt: 

"Ausgenommen von dieser Regelung ist der Aufwand für Be1hLlfen gemlß § 

Gla des ArbeitBmarktförderwl~Ji!eset.zes. BGBl.Nr. 31/1969. Inder FasswllZ 
. -

des Bundesgesetzes BGBl.Nr. xxx/1993. Dieser ist endgültig vom Bund :zu 

be5treiten. " 

Art1kellll 

Inkrafttreten und Au,ßerkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz t11tt ab 1. JOnner 1993 in Kraft und mit Ablauf des 31. 
Dezember 1994 außer Kraft. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 
Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für Arbeit und 
Soziales zuzuweisen. . a,~ 

~~Lot~ I d 
r 

\~~~~,w· 
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SONDERPROGRAMM 

DER BUNDESREGIERUNG 

zur Stabilisierung der W1rtschafts- und BeschäftigungsentW'icklung 

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Schwäche der Weltwirtschaft. 
der Turbulenzen im europäischen Währungssystem und der Herausforde
nmgen durch die Ostöffnung rechnen die Prognoseinstitute auch mit negati
~en Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Beschäftlgungsentwicklung in 
Osterreich. . 

Die Bundesregierung ist in dteser schwierigen Situation entschlossen. Hilfe
stellungen zu geben und finanziert zu diesem Zweck für 1993 ein auf ein 
Jahr befrtstetes Sonderprogramm. durch das 

die Berufschancen der österreichischen Arbeitnehmer durch gezielte 
Aus- und Weiterbildungsprogramme verbessert .. 

Einrtchtungen der berufsbezogene Erwachsenenbildung verbessert 
und modernisiert. 

die Arbelts- und Ausbildungsteilnahme von Frauen durch die Schaf
fung von Kinderbetreuungsplätzen erleichtert. 

Betriebe und ihre Belegschaften bei der Gründung von Eiruichtungen 
zur aktJven Bewältigung des Strukturwandels unterstützt. soWie 

die Anpassung von Betrieben an geänderte Marktverhältnisse und nö
tige Maßnahmen zur EigenkapitaIstärkung zur Sicherung der Wett· 
bewerbsfähigkeiten der Betricbe gefördert 

werden sollen. 

Die Bundesregierung geht dabei davon aus. daß die nach diesem Programm 
färderbaren Maßnahmen vor allem jenen Gruppen von Arbeitnehmerfnnen 
zugute kommen. die aufgrund ihrer geringen beruflichen Qualifikation und 
ihres geringen Einkommens von der Verlangsamung der Wachstumsdyna
mik am stärksten betroffen sind. 

1) FÖBDERBARE MASSNAHMEN: 

1.1. AUSBILDUNGSOFFENSIVE: 

Im Rahmen der durch die Förderungstätigkeit der Arbeitsämter etablierten 
ArbeitsmarktausbUdung erwerben Arbeitslose mit fehlenden oder unzurel· 
chenden Qualifikationenzusätzl1che Kenntnisse und Fertigkeiten zum 
{Wieder}ElnStleg in den Arbeitsprozeß. 

Um die Angebote der etablierten Arheitsmarktausbildung auszuweiten. um 
sie durch schulische Ausbildungsangebote zu ergänzen. und um auch fur 
noch in Beschäftigung stehende Arbeitskräfte Ausblldungsmöglichkeiten zu 
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eröffnen. werden im Rahmen dieses Sonderprogramms zusätzliche Mittel be
reitgestellt. 

Im Rahmen dieses Sonderprogramms können daher finanziert werden: 

zusätzliche kursmäßige Ausbildungen. die. obwohl arbe1tsmarktpoli
tisch zweckmäJ3ig. im Kursprogramm der Arbeitsämter keine Deckung 
mehr fmden. 

die materielle Versorgung der Teilnehmer an solchen Ausbildungsgän
gen. 

dIe materielle Versorgung von (ehemals) arbeitslosen Teilnehmern an 
schulischen Lehrgängen einschließlich allfälliger Tetlnahmegebühreri. 

die betrtebslnternen und -externen Ausblldungskosten von und für 
Beschäftigte mit geringem Einkommen oder mit akuter Gefährdung 
des Arbeitsplatzes. soferne ein positiver arbeitsmarktpol1tischer Effekt 
mit der Ausbildung verbunden ist. 

1.2. MODERNISIERUNG DER BERUFSBEZOGENEN ERWACHSENEN
BILDUNG: 

Die Wahrnehmung individueller Ausbildungschancen 1st unmittelbar mit der 
Bereitstellung adäquater Lehrgänge verbunden. Bestehende Einrichtungen 
der berufsbezogenen Erwachsenenbildung werden daher gefördert mit dem 
Ziel: 

die Kapazitäten für Ausbildungen in zukunftsträchtigen Herufsfeldem 
auszuweiten, 

d1e dafür notwendigen Investitionen zu tätigen, 

entsprechende methodisch-didaktische Vorkehrungen zu treffen, 

hochqualifiziertes Aushildungspersonal zur Verfügung zu stellen. 

1.3. GRtl"NDUNG VON ARBEITSSTIFTUNGEN: 

Die Gründung von Arbeitsstiftungen verfolgt das Ziel. Arbeitslosilßteit prä
ventivaufzufangen und den betroffenen Arbeitnehmerinnen die Chance der 
berufllchen Neuorientierung sowie des Wechsels in neue Beschäftigungen zu 
geben. 

In solchen ArbeitsStiftungen werden 

indiViduell ausgerichtete. weiterfü.hrende Ausbildungen angeboten, 

Vermittlungen auf neue Arbeitsplätze unterstützt, 

berufliche Neuorient1erungen ennöglicht und umgesetzt. 

neue Betriebe aus dem Untem.ehmensverband. für den eine Stiftung 
eingertchtet wurde. gegründet. 
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1.4. SCHAFFUNG VON KINDERBETREUUNGSPLÄTZEN: 

Für Frauen mit Betreuungspflichten ist die Aufnahme einer Beschäftigung 
oder die Teilnahme an einem weiterführenden Qualifikationslehrgang viel
fach davon abhängig. daß die Kinderbetreuung sichergestellt wird. 

Im Rahmen der Finanzausgle1chsverhandlungen wurde ZWischen dem Bund 
und den Ländern unter dem Titel "Erweiterung des Kinderbetreuungsange
botes" fol~endes vereinbart: 

"Bund. Lander und Gemeinden bekennen sich zu dem Ziel einer flächendek
kenden und bedarfsorientierten Erweiterung des Kinderbetreuungsangebo
tes und nehmen daher 1n Aussicht, im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständig
keit und nach Maßgabe ihrer finanziellen Möglichkeiten sowohl für die Aus
bildung von zusätzlichen Betreuungspersonen zu sorgen als auch den weite
ren Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen unter Berücksichtigung der 
Vereinbarkeit von Familic und BenIf 1m Hinbnck auf Öffnungszeiten und ei
ner sozial gestaffelten Tarifgestaltung während der nächsten FInanzaus
gleichsperiode zu forcieren." 

Im Rahmen dieses Sonderprogramms Wird daher auch die Schalfung zusätz
lIcher Kinderbetreuungsmögllchkeitcn durch Einrichtungen der Gebietskör
perschaften. Schulungsträger und ptivate Träger gefördert. 

1.5. FÖRDERUNG VON BETRIEBEN: 

Im Zuge der Anpassung an geänderte Marktverhältnisse'ist es zur Sicherung 
und Neuschaffung von Arbeitsplätzen Vielfach notwendig. die entsprechen
den EigenakttVitäten der Untemehmen durch gezielte Förderungen zu unter
stützen. 

Solche Förderungen werden insbesondere auch als Instrument eingesetzt. 
um die Folgen von Zusammenbrüchen von Betrieben. die für den jeweiligen 
regionalen Arbeitsmarkt von besonderer Bedeutung sind. hintanzuhalten. 

Dabei sind ntcht nur M~nahmen förderbar. die die Fremdkapitalfinanzie
rung von Unternehmen unterstützen. sondern auch Maßnahmen. die· die 
Zuführung von Eigenkapital ennögllchen. 

2) DOTIERUNG DES SONDERPROGRAMMS: 

Zur Förderung der in Punkt 1) aufgezählten Maßnahmen werden folgende 
Mittel bereitgestellt: 

AusbUdungsoffensive 
Ausblldungsmodernisierung 
Arbeitsstiffungen 
Kinderbetreuung 
BetrIebsförderung 

S 500 Mio. 
S 100 Mlo. 
S 200 MiO. 
S 100 Mio. 
S 100 Mio. 

Insgesamt stellt der Bund nach diesem Sonderprogramm einmalig einen 
Betrag von 5 1 Milliarde zur Verfügung. Daraus können Maßnahnlen geför
dert werden. die ZWischen dem 1. Jänner und dem 31. Dezember 1993 be
ginnen. Die Auszahlung der jeweils gewährten BeihJlfe kann steh auf die 
Jahre 1993 und 1994 erstrecken. 
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Der Bund erwartet sich. daß sich die anderen Gebietskörperschaften an der 
Finanzierung der nach diesem Sonderprogramm gefOrderten Maßnahmen 
grundsätzlich im Ausmaß von einem Drittel der Bundesbeihilfe beteiligen. 
Vom Erfordernis einer Beteiligung anderer Gebietskörperschaften kann nur 
bei besonders vordringlichem arbettsmarktpolitischen Interesse abgegangen 
werden. Bet Vorliegen solcher besonderer Interessen kann Jedoch bei Be
tr1ebsförderungen im Sinne des Punktes 1.5. von einer Beteiligung anderer 
Gebietskörperschaften nicht gänzlich abgegangen werden. Im Fall der Förde
rung von Klnderbetreuungseinrtchtungen der Cebietkörperschaften (Punkt 
1.4.) Wiederum ist eine der Bundesbe1hllfe mindestens gleich hohe Ftnanzie
rungsbetelUgung der anderen GebietkOrperschaften unabdingbare Förde
rungsvoraussetzung. 

3) TECHNISCHE ABWICKLUNG: 

Die Bundesregierung beauftragt die Arbettsmarktverwaltung dieses Sonder
programm unter sinngemäßer Anwendung der Instrumente der Arbetts
marKtfOrderung und ihrer Richtlinien jedoch außerhalb der gebundenen Ge
barung der Arbeitsmarktverwaltung aozuwickeln. 
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SONDERPROGRAMK 1993 DER BUNDESREGIERUNG ZUR STAIHI.TSIE

~UNG DER WIRTSCBAFTS- UND BESCBÄFTIGDNGSENTWICKLUNG 

Gemeinsames Programm des BMAS und des BMwA 

Gesetzlicher Titel: 

§ 27 Ahs. 1 lit. a i.V.m. S 28 Abs. 2 bzw. Abs. 4 

lit. b Arbeitsmarktförderungsgesetz 

- § 35 Ah~. 1 lit. a oder b i.V.m. S 36 Abs. 2 Arbeits

marktförderungsgesetz 

Dotierung: 

S 100 Mio. 

Ziel: 

Verbesserung der regionalen Arbeit.smarkt.situation durch 

Unterstützung innovativer Strukturverbesserungen bei 

lokalen Beschäftigungsträgern. 

ZielgrueE,e: 

Kleine und mittlere Unternehmungen des produzierenden 

Sektors und Dienstleistungsunternehmen, wenn dem zu 

fördernden Projekt eine Leitfunktion für den Tertiär

sektor zukommt. Voraussetzung ist, daß es sich um lokale 

Beschäftigungsträger handelt, die für die betreffende 

Region von Relevanz sind. Weiters muß sich das Unter

nehmen in einem nationalen Regionalförderungsgebiet laut 

ÖROK (in der jeweils geltenden Fassung) oder mit nach

weisbarer Ausstrahlung in solche Gebiete befinden. 
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FörderungSgegensta~d: 

M~terielle und immaterielle strukturverbessernde Investi

tionen in Rahmen von 

- Unternehmensgründungen 

- Betriebsansiedelungen 

- Betriebsübernahmen 

- Expansionen 

sowie Durchführung von offensiven Umstrukturierungsmaß

nahmen. 

Förderunqsvoraussetzungen: 

- Sicherung akut gefährdeter oder Schaffung neuer Ar

beitsplätze in einem Ausmaß, das meßbare Auswirkungen 

auf den jeweiligen lokalen und sektoralen Arbeitsmarkt 

erwarten läßt. 

- Besetzung der im Rahmen des Fördel"Ungsvorhabens neu zu 

schaffenden Arbeilsplät2e unter Einschaltung des ört

lichen Arbeitsamtes. 

- Oie Begehrensstellung, die vor Beginn des Investitions

vorhabens oder der UmstrukturierungsmaBnahrne durchge

führt werden muß, hat bis sp~testens 1. Oktober 1993 zu 

erfolgen. Der Abschluß des Projektes ist bis spätestens 

1. Dezember 1994 mit vollständigen Unterlagen ~u doku

mentieren. 

- Beteiligung dcs jeweiligen Bundeslandes an der Förde

rung im Ausmaß der Hälfte der Bundesbeihilfe nach 

diesem Programm. Von dieser letztgenannten Voraus

setzung kann bei Vorliegen eines besonders dringlichen 

arbeitsmarktpolitischen Interesses abgegangen werden. 

Die Erfüllung dieser Förderungsvoraussetzungen und die 

Erreichung der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzung ist. 
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soweit nicht bereits mit Begehrenseinbringung nachge

wiesen, durch geeignete Auflagen und Bedingungen in der 

Förderungsvereinbarung (Mitteilung) sicherzustellen. 

Förderungsart und -ausmaß: 

- Investitionskostenzuschuß im Ausmaß von max. 15 % der 

för.derbaren Investitionen. Andere Förderungen, die für 

das beantragte Projekt gewährt werden, finden Berück

sichtigung. 

- Gewährung von Zuschüssen odp.r Darlehen zur Realisierung 

von offensiven Umstrukturierungsmaßn~hmen gemäß den 

Erfordernissen des Einzelprojektes, die sich entspre

chend betriebswirtschaftlicher Kriterien ergeben. 

El"9.~.~zend zu den oben angeführten Punkten können 

- Bürgschaften/Garantien der BüRGES-F6rderung~bank 

- Haftungsübernahmen durch den Fonds der Arbeitsmarkt

verwaltung für die Dauer von max. 10 Jahren; in ar

beitsmarktpolitisch besonders dringlichen Fällen für 

die Dauer von max. 20 Jahren. 

angesprochen werden. 

Für die Bemessung dAr Beihilferlhöhe ist weiters. der 

Aufwand maßgeblich, der der Arbeitslosenversicherung im 

Falle eines Unterbleibens der zu fördernden Maßnahme 

erwach!';en würde; 
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Verfahren: 

1. Einreichung beim SHAS oder bei der BÜRGES-förderllngs

bank. 

2. Abstimmung der eingereichten Projekte durch das EMAS 

und das BMwA: insbesondere Beurteilung des Unterneh

rnensprojekteg im Hinblick auf die gesetzliche Konfor

mität mit den §S 27 und 35 AMFG durch das BMAS. 

3. Arbeitsroarktpolitische Beurteilung (Auswirkungen auf 

den lokalen oder sektoralen Arbeitsmarkt, Bemessung 

der Ausgabeneinsparungen im Bereich der Arbeitslosen

versicherung) durch das örtlich zuständige Landes

arbeitsamt (unter Einschaltung des Verwaltungsaus

schus~p.s ) . 

4. Beurteilung des Unternehmenskonzeptes, Auswahl der 

Beihilfenform und Bemessung der Beihilfenhöhe durch 

* die BORGES-Förderungsbank, bei Förderung von In

vestition bis 2U einer Beihilfenhöhe von S 3 Mio. 

* das BMAS bei förderung von Umstrukturierungsmaß

nahmen und bei Investitionen mit einer Beihilfenhöhe 

ab S J Mio. <erforderlichenfalls unter Einschaltung 

von externen PrüfstellenL. 

5. Befassung d~s Beirates für Arbeitsmarktpolitik bei 

einer vorgeschlagenen Beihilfenhöhe über S 1 Mio. 

Eventuell Herstellung des Einvernehmens mit dem BHF 

<bei Pörderungshöhe über S 3 Mio. obligatorisch). 

O. Förderungs7.usage. AbschlUß der Vereinbarung durch das 

BMAS Odel" da~ LAA. 
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7. Abrechnung und Kontrolle durch das BMAS bzw. die 

BüRGES, jeweils entsprechend der Zuständigkeit (vgl. 

Pkt. 4>. 

8. Auszahlung durch das BMAS oder das LA?\. 
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r\llgemeines: 

Im f.<;:l.hmpn Plnf>r unrt~('h~ftspol1tlSrhe,:, Offe~Slve- 711" KOnjt1nk~l1rbeie-lJllng 
haben sich die BUlldcsl<:gtel ung UJld dle SOLla!pdll.llel auf em SomleqJw
gramm zur Stabilisierung der WirtschuftB- und BeschäfUgWlgsentw1.cklung" 
g€'~inigt. I las t-'Togramm Sieht vor. daß df"f ArbeItsmarktverwaltung 7.l.1satzfi
ehe FülderullgsmilldIll.Ul V~1fügung gestelll werden. Aus diesen Milleln 
soll die Arbeltsmnrktverwnltung tolgende Arten von Maßnahmen fördern: 

Qual1flkauonsoffells1ve 

Mnc1p.rn~it'nmg c1f'T Arhp.it~mMkt~ll~hilnllng 

Gründung von Arbeitsstiftungen 

Schaffun~ vonlünderbetrc:uull~:5plätzcn 

RpTl1phsgründungen. - ErweIterungen und Umstellungen 

Das Programm ist mit 1 Mrd. S dotiert: S 100 Mio davon sind für eine ge
meinsame Färderungsaktion des DMAS und des BMwA für kleinere und 
mittlere Unternehmen gewtedmet. Gefördert werden können Maßnahmen. 
die im Jahr 1993 (vor dem 1.1.1994) beginnen und bis 31.12.1994 endabge
rer.hnet werden. Es gelten dIe FOrderungsmstrumente und Jewetllgen Verf"ah-. 
renSbe5t1mmun~en des AMFG und des Bundeshausha'l tsgesetzes eln-
schließlich der dazu jeweils ergangenen Durchführungs
bestimmungen. 

Die vorliegende Novellierung des AMFG schafTt keine neuen FOrderungsm
~trumente. Sie bestimmt nur, daß die Ausgaben im nahmen des Sondexp'ro
gramms nicht zur gebundenen Gebarung der Arbeitsmarktverwaltungzah
ren. also rucht aus den Beltragsetnnahmen der ArbeitslosenversIcherung zu 
bedecken sind. 

Die Ko..qten dieses Bundesgesetzes belaufen Sich auf Insgesamt S 1 Mrd. 
verteilt auf die Jahre 1993 und 1994. 

Die einzelnen Regelunten: 

artike' I: § 51a. (11 AMFG blldet d1e matenellrechtllche Grundlage fOr die 
Etablierung eines Sonderprogramms in der ArbcitsmarktIördcrung für 1993. 
Weiters bestimmt § 51a (1) AMFG. daß nach dem Sonderprogramm Maß
nahmen gefOrden werden kOnnen. die 1993 besnruten. auch wenn dIe Aus
zahlung der Deihilfe erst 1994 erfolgt. Im EinUIfall (bei Bcgchrcnsstcllun~ 
am Ende des Jahres 1993) kann auch noch ein~ ~ihiltenl)ewilligl\ng zu Be
g1nn des Jahres 1994 erfolgen. weIUI nur dle;ru fürdcrmlc Maißucihwc ~paLt:
stens per 31.12.1993 begonnen ha.t. Da jedoch alle besonderen Richtlinien 
für dte I )urchfühnmg dp.s Arhp.itsmarkttC\rdt.nmg.c:g"_4I~t1'n p.1np. Rp.gp.hr,.n~· 
stel1un~ vor Be~lul der Maßnabme ver1an~en. bedeutet diese Bestimmun~ 
des § 51aAMFG auch. daß das BeihilCenbegehren vor dem 1.1.1994 einge
bracht worden sein muß. 

§ 51 a. (2) AMFG bestimmt die Dotierung des Sonderprogramms in Höhe von 
insgesamt S 1 Mrd.. soWie die Etnbmdung des BMwA In aen Prog,rammtell 
zur Förderung von kleineren und mittleren Unternehmen. Für dic:scn 
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• 
?rograrnrntell sind S 100 Mio. der Gesamtdotien.lng von S 1 Mrd. vorgese
hen. 

§ 51 a. (31 stellt klar. daß der Aufwand fur Beihilfen 1m Rahmen des Sonder
programms abweichend von sonst1gen Regelungen des AM:FG endgültig vom 
Bund zu tragen und nicht aus den Beitragsetnnahmen der Arbeitslosenver
sicherung zu decken 1st. 

Artikel II: Die in § 60 Abs. 1 AlVG angefügten Sätze stellen die analoge Re
gelung zu § 51a Abs. 2 AMFG im Arbeitslosenversicherungsgesetz zur Be
stimmung des Saldenausgleichs zwischen Bund und Fonds der Arbeits
marktverwaltung her. 

Artikel III: Diese Regelung befristet die Gtiltlgkeit aller vorgenannten Rege
lungen mit 31.12.1994. Obwohl das Sonderprogranun nur für 1993 gedacht 
1st. 1st dennoch eine Fristsetzung bis 31.12.1994 nOtig. weil im Jahr 1994 
möglicherweise noch einzelne Bewtlllgungen (Siehe Artikel n, auf alle Fälle 
jedoch noch Beihilfenauszahlungen stattfinden sollen. 
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